
  
  

Erforderliche Nachweise für eine Taxi- bzw. 
Mietwagengenehmigung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bitte Sie, den Antrag mit folgenden Unterlagen einzureichen bzw. folgende fehlende Unterlagen vorzulegen, damit 

die Bearbeitung rasch abgeschlossen werden kann. Ich weise Sie darauf hin, dass alle Unterlagen nicht älter als drei 

Monate sein dürfen und ein Antrag auf Wiedererteilung mindestens 2 Monate vor Ablauf Ihrer Genehmigung zu 

stellen ist. 

 

 

 

Antrag 

Hinweis: Vorgegebenes Formular ist im Portal (www.stva-ac.de) oder vor Ort erhältlich. 

Fahrzeugliste (Anlage1) 

Hinweis: Vorgegebenes Formular ist im Portal (www.stva-ac.de) oder vor Ort erhältlich. 

Fahrerliste (Anlage 2) 

Hinweis: Vorgegebenes Formular ist im Portal (www.stva-ac.de) oder vor Ort erhältlich. 

Persönliche Zuverlässigkeit 

Hinweis: Bei Gesellschaften von allen Gesellschaftern erforderlich. 

 

 

 

Führungszeugnis (Belegart O) des Antragstellers 

Hinweis: Das Führungszeugnis muss bei der örtlichen Meldebehörde beantragt werden. 

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister des Antragstellers 

Hinweis: Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister muss bei der örtlichen Meldebehörde beantragt werden. 

Auszug aus dem Fahreignungsregister des Antragstellers 

Hinweis: Erhältlich beim Kraftfahrt-Bundesamt (Tel. 0461/3160 oder www.kba.de). 

Finanzielle Leistungsfähigkeit 

Hinweis: Bescheinigungen müssen auf das Unternehmen ausgestellt sein (Firmenname, Firmenanschrift, etc.). 

 Eigenkapitalbescheinigung + Vermögensübersicht und ggf. Zusatzbescheinigung 

Hinweis: Für das erste Fahrzeug müssen Sie Eigenkapital in Höhe von 2.250 €, für jedes weitere Fahrzeug von 1.250 € nachweisen. 

Vorgegebenes Formular ist im Portal (www.stva-ac.de) oder vor Ort erhältlich. 

 

 

 

Sonstige Auskünfte 

Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes 

Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Gemeinde 

Hinweis: Die zuständige Gemeinde ist die Gemeinde, wo der Betriebssitz ist. 

 

 

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Sozialversicherungsträgers 

Hinweis: Die Bescheinigung benötigen Sie von den Krankenkassen, bei denen Sie Arbeitnehmer versichern oder versichert haben sowie ggf. 

für sich selbst, sofern Sie freiwillig/ privat versichert sind oder waren. 

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen 

Hinweis: Die Adresse der BgF lautet Ottenser Hauptstr. 54, 22765 Hamburg. 

Fachliche Eignung 

 Nachweis der fachlichen Eignung des Antragsstellers 

Sonstiges 

 

 

 

Auszug aus dem Handelsregister 

Gesellschaftervertrag einschl. Gesellschafterliste 

Nachweis über Stellplatz/Stellplätze (nur bei Mietwagen) 

Hinweis: Der/Die Stellplatz/Stellplätze dürfen max. 500 m fußläufig vom Betriebssitz entfernt sein. 
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- ----------- ----Nach Erhalt des Genehmigungsbescheides -------------------------- 

 

 

Gewerbeanmeldung 

Zulassungsbescheinigung Teil 1 

Hinweis: Die ZB Teil 1 muss den Vermerk „Nutzung als Taxi / Mietwagen“ enthalten. 

 

 

 

Nachweis über die letzte Haupt-/BOKraft Untersuchung des eingesetzten Fahrzeugs 

Hinweis: Die Bescheinigung muss auf das Unternehmen laufen. 

Nachweis Eichprotokoll/ Konformitätserklärung des eingesetzten Fahrzeugs 

Hinweis: Nur 1 Jahr gültig bei Taxen / 2 Jahre bei Mietwagen. 

Antrag auf Ausnahmegenehmigung von § 43 BOKraft 

Hinweis: Nur bei Mietwagen möglich. Vorgegebenes Formular ist im Portal (www.stva-ac.de) oder vor Ort erhältlich. 

Bei einer Einstellung eines Geschäftsführers sind bei Antragstellung folgende Unterlagen zusätzlich 

erforderlich. 

 

 

Geschäftsführervertrag 

Führungszeugnis (Belegart O) des Geschäftsführers 

Hinweis: Das Führungszeugnis muss bei der örtlichen Meldebehörde beantragt werden. 

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister des Geschäftsführers 

Hinweis: Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister muss bei der örtlichen Meldebehörde beantragt werden. 

Auszug aus dem Fahreignungsregister des Geschäftsführers 

 

 

 Nachweis der fachlichen Eignung des Geschäftsführers 

zusätzlich bei Übertragung einer Taxengenehmigung gemäß § 2 Abs.2 Nr. 2 PBefG sind folgende Unterlagen der 

übertragenden Person/Firma erforderlich: 

Schriftliche Begründung (Hinweis: Schriftliche Begründung aus welchem Grund das Unternehmen übertragen werden soll.) 

 Abtretungserklärung 

Hinweis: Abtretungserklärung, dass der bisherige Inhaber nach erfolgter Übertragung auf alle Rechte und Pflichten aus seiner Genehmigung 

verzichtet. 

 

 

 

 

 

 

Kopie des Kaufvertrags 

Aktuelle Bilanz bzw. die des letzten Geschäftsjahrs 

Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes 

Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung der zust. Gemeinde 

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Sozialversicherungsträgers 

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen 

Hinweis: Die Adresse der BgF lautet Ottenser Hauptstr. 54, 22765 Hamburg. 

Gewerbeabmeldung  

Öffnungszeiten: 

Montag und Donnerstag 

Mittwoch 

Bitte vereinbaren Sie 

vorher einen Termin! 
07.30 - 15.00 Uhr 

07.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr 

07.30 - 12.30 Uhr Freitag und Dienstag 

Hinweis: Unter dieser E-Mail-Adresse sind folgende Sachbearbeiter zu erreichen. 

E-Mail-Adresse: ausnahme@staedteregion-aachen.de 

Ansprechpartner: Herr Olejniczak Telefon +49(241)5198 6534 
Telefon +49(241)5198 6535 
+49(241)5198 80658 

Herr Büdgen 
Fax 
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Eingangsvermerke PLZ, Ort, Datum

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Ihr Antrag wird in 1-facher Ausfertigung; die Anlagen in der
genannten Anzahl benötigt.
Reicht der vorgesehene Platz nicht aus, machen Sie alle weite-
ren Angaben auf Beiblättern, die dann als Anlagen gekenn-
zeichnet werden sollen.
Die personenbezogenen Daten dieses Antrags werden, auf-
grund vom § 12 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) erhoben.

Antrag
auf Erteilung einer Genehmigung

für die
Ausübung

für den
Weiterbetrieb

eines Gelegenheitsverkehrs mit Kraftfahrzeugen

StädteRegion Aachen
Straßenverkehrsamt A36

Carlo-Schmid-Str. 4

52146 Würselen
Hinweis zur Datenerhebung:
Nach § 12 Abs. 2 PBefG sind dem Genehmigungsantrag Unterlagen beizu-
fügen, die ein Urteil über die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Betriebs
ermöglichen. Dies kann durch die in der Beilage zum Antrag vorgesehene
Übersicht über das Betriebsvermögen erfolgen. Falls Sie nicht bereit sind,
diese Angaben zu machen, müssen Sie durch andere geeignete Unterlagen
belegen, daß Ihnen das für die Betriebseinrichtung und Betriebsfortführung
erforderliche Kapital tatsächlich zur Verfügung steht.Antragsteller

Name, Vorname, Firma

Wohnsitz

Betriebssitz

Geburtsdatum Geburtsort

Handynummer

für die
Erweiterung

Angaben über den/die Inhaber (bei Handelsgesellschaften ggf. Gesellschafterliste)
Name (ggf. auch Geburtsname) Vorname

Funktion im Unternehmen

Familienstand Geburtstag Geburtsort Staatsangehörigkeit

Name (ggf. auch Geburtsname) Vorname

Funktion im Unternehmen

Familienstand Geburtstag Geburtsort Staatsangehörigkeit

Angaben über die für die Führung der Geschäfte bestellte Person
Name (ggf. auch Geburtsname) Vorname

Stellung im Unternehmen (Aufgabengebiet)

Geburtstag Geburtsort Staatsangehörigkeit

Handynummer

E-Mail Adresse

Nummer der Fachkundeprüfung

Telefonnummer

E-Mail Adresse



Die Gültigkeitsdauer der beantragten Genehmigung soll betragen:

Jahre Höchstdauer: 4 Jahre

Ist der Antragsteller schon im Besitz einer gültigen Genehmigung zur Personenbeförderung?
Hat er eine solche früher besessen?

Falls ja: Genehmigte Verkehrsart/Verkehrsform?
Genehmigungsbehörde: Datum und Aktenzeichen der Genehmigung

ja nein

ja nein

Bemerkungen:

Erklärung:

Ich versichere, daß ich die Angaben in diesem Antrag und in den beigefügten Anlagen, die Bestandteil dieses Antrages
sind, nach bestem Wissen richtig und vollständig gemacht habe.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Die Genehmigung wird beantragt für:

den Verkehr mit Taxen (§ 47 PBefG)

Ausflugsfahrten mit Pkw (§ 48 Abs. 1 PBefG)

Gelegenheitsverkehr mit KOM (§§ 48,49 PBefG)

den Verkehr mit Mietwagen (§ 49 PBefG)

Ferienziel-Reisen mit PKW (§ 48 Abs. 2 PBefG)

mit einer Gültigkeit bis zum


